
Für Gewerbetreibende / Freiberufler 
 
 
Steueranmeldungen rechtzeitig abgeben! 
 
Härtere Zeiten drohen Unternehmern, die ihre re-
gelmäßigen Steueranmeldungen, etwa bei der Um-
satz- oder Lohnsteuer, nicht rechtzeitig abgeben. 
Nach einer neuen Verwaltungsrichtlinie für die 
Finanzämter sollen solche verspäteten Erklärun-
gen sogleich an die Strafsachenstelle geleitet wer-
den.  
 
Damit droht für viele Steuerpflichtige eine erhebli-
che Eskalation des Steuerverfahrens. Zwar stellte 
auch bisher eine verzögerte Abgabe einer Steuerer-
klärung nach allgemeiner Meinung eine „Steuerhin-
terziehung auf Zeit“ dar. Dies gilt unverändert aber 
nur, wenn der Steuerpflichtige vorsätzlich die Zah-
lung durch Abgabe der Steuererklärung nach Ablauf 
der Frist verzögert.  
 
In vielen Fällen beruht aber die Verspätung auf an-
deren Gründen, wie Krankheit, fehlenden Unterla-
gen oder schlichtweg Vergesslichkeit. In diesem 
Sinne verzichtete eine frühere Version der genann-
ten Anweisung ausdrücklich auf die automatische 
Einschaltung der Straf- und Bußgeldstelle, sofern 
Steueranmeldungen im Finanzamt nicht rechtzeitig 
eingingen.  
	
	
Geringere Anforderungen an elektronisch 
übermittelte Rechnung 
 
Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden 
mit Rückwirkung ab dem 1.7.2011 die bis dahin gel-
tenden sehr hohen Anforderungen an die elektroni-
sche Übermittlung von Rechnungen reduziert und so 
Bürokratiekosten der Wirtschaft in Milliardenhöhe 
abgebaut.  
 
Unter einer elektronischen Rechnung versteht die 
Finanzverwaltung eine Rechnung, die in einem 
elektronischen Format ausgestellt und empfangen 
wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail 
ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-
Telefax oder Fax-Server, per Web-Download oder 
im Wege des Datenträgeraustauschs (EDI) übermit-
telt werden. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass eine Signatur nicht mehr vorgeschrie-
ben ist, diese gleichwohl aber verwendet werden 
kann. 
 
Elektronische Rechnungen werden nunmehr um-
satzsteuerlich für den Vorsteuerabzug anerkannt, 
wenn die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die 
Unversehrtheit ihres Inhalts und die Lesbarkeit der 
Rechnung gewährleistet sind und die Rechnung alle 
gesetzlich erforderlichen Angaben enthält. Die 

Echtheit der Herkunft einer Rechnung ist nur 
dann gewährleistet, wenn die Identität des Rech-
nungsausstellers sichergestellt werden kann. Die 
Unversehrtheit des Inhalts einer Rechnung ist 
gewährleistet, wenn die nach dem Umsatzsteuer-
gesetz erforderlichen Pflichtangaben während 
der Übermittlung der Rechnung nicht geändert 
worden sind. 
 
Verwendet der Unternehmer keine qualifizierte 
elektronische Signatur oder das EDI-Verfahren, ist 
durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren, das 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung 
und Leistung schafft, sicherzustellen, dass die Echt-
heit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
sowie die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet 
sind. Wie das geschehen soll, schreibt die Finanz-
verwaltung nicht vor. In der Praxis wird sie sicher-
lich kritisch prüfen und eine Art „Beweisführung“ 
verlangen. 
	
 
Investitionsabzugsbetrag und Sonder-Afa 
für Photovoltaikanlagen bei eigenem Strom-
verbrauch 
 
Für die (geplante) Anschaffung einer Photovoltaik-
anlage kann der Investitionsabzugsbetrag und nach 
Anschaffung/Herstellung die Sonderabschreibung in 
Anspruch genommen werden, wenn die Anspruchs-
voraussetzungen vorliegen. 
 
Die Finanzverwaltung gewährte den Investitionsab-
zugsbetrag und Sonderabschreibung regelmäßig 
nicht, wenn eine private Nutzung von mehr als 10 % 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und im 
Folgejahr vorlag.  
 
Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen macht nun-
mehr – bei Photovoltaikanlagen – eine Kehrtwende. 
In einem Schreiben vom 26.3.2012 heißt es: „Eine 
Verwendung des durch die Photovoltaikanlage 
produzierten Stroms zu mehr als 10 % für pri-
vate Zwecke spricht nicht gegen die Inanspruch-
nahme eines Investitionsabzugsbetrages. Auf die 
spätere Sachentnahme des produzierten Wirtschafts-
guts ‚Strom‘ kommt es bei der Beurteilung der be-
trieblichen Nutzung des produzierten Wirtschafts-
guts ‚Photovoltaikanlage‘ nicht an.“  
	
 
„Verbindliche Bestellung“ zur Geltendma-
chung des Investitionsabzugsbetrags nicht 
zwingend – Bedeutung für Betreiber von 
Photovoltaikanlagen 
 



Kleine und mittelgroße Unternehmen können – un-
ter weiteren Voraussetzungen – eine Investitionsför-
derung erhalten. Diese besteht darin, dass der Be-
triebsinhaber bereits vor der tatsächlichen Durchfüh-
rung der Investition einen Abzugsbetrag bis zu 40 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuer-
lich geltend machen kann. Hierdurch ergibt sich eine 
frühzeitige steuerliche Entlastung, die die Finanzie-
rung der Investition erleichtern soll.  
 
Nach dem Gesetzeswortlaut ist jeweils erforderlich, 
dass der Steuerpflichtige die Investition „voraus-
sichtlich“ tätigt. Dies ist bei Betrieben, deren Grün-
dung noch nicht abgeschlossen ist, nur schwer über-
prüfbar. Daher hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zur 
früheren „Ansparabschreibung“ entschieden, dass 
die Geltendmachung derselben in solchen Fällen ei-
ne verbindliche Bestellung der wesentlichen Be-
triebsgrundlagen voraussetze. Die Finanzverwaltung 
wollte diese Rechtsprechung auch auf den heute gel-
tenden Investitionsabzugsbetrag übertragen. 
 
Dem ist der BFH nunmehr mit Urteil vom 20.6.2012 
entgegengetreten. Zwar ist bei noch in Gründung be-
findlichen Betrieben eine strenge Prüfung der Inves-
titionsabsicht erforderlich. Der Steuerpflichtige hat 
im Anwendungsbereich des Investitionsabzugsbe-
trages jedoch die Möglichkeit, diese Voraussetzung 
auch durch andere Indizien als ausschließlich die 
Vorlage einer verbindlichen Bestellung nachzuwei-
sen.  
 
Anmerkung: Im entschiedenen Fall lag bereits ein 
Kostenvoranschlag aus dem Streitjahr vor. Die Ent-
scheidung ist von besonderer Bedeutung für Betrei-
ber von Photovoltaikanlagen. Diese können die In-
vestitionsförderung beanspruchen, wenn sie die An-
lage am 31.12. des Vorjahres zwar noch nicht ver-
bindlich bestellt hatten, die spätere Durchführung 
der Investition aber aus anderen Gründen bereits ab-
sehbar war. 
 
 
Gewinnerzielungsabsicht eines Freiberuf-
lers 
 
Zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit gehört 
u. a. die selbstständige Berufstätigkeit von Rechts-
anwälten. Negative Einkünfte – also Verluste – aus 
selbstständiger Arbeit werden nicht anerkannt, wenn 
das Merkmal der Gewinnerzielungsabsicht fehlt. Bei 
Einkünften aus einem freien Beruf werden an das 
Merkmal der Gewinnerzielungsabsicht keine gerin-
geren Anforderungen gestellt als bei gewerblichen 
Einkünften.  
 
Bei einer Anwaltskanzlei spricht der Beweis des ers-
ten Anscheins dafür, dass der Anwalt seine Kanzlei 
in der Absicht betreibt, Gewinne zu erzielen. Für ei-
ne Ausübung der Rechtsanwaltstätigkeit aus priva-
ten Motiven spricht allerdings der Umstand, dass der 

Anwalt auf diese Weise Kosten, die ohnehin vor-
handen und an sich der privaten Lebensführung zu-
zurechnen sind, einem steuerlich relevanten Bereich 
zuordnen und dort zum Abzug bringen kann. Kosten 
der Lebensführung sind insbesondere die Aufwen-
dungen für die Anmietung der Wohnung, für den 
Pkw, für Telefon und Internet.  
 
Gegen eine Gewinnerzielungsabsicht spricht ins-
besondere, wenn es trotz ständiger und nachhal-
tiger Verluste unterlassen wird, Maßnahmen zur 
Herstellung und Steigerung der Rentabilität der 
Kanzlei zu ergreifen. 
	
 
Scheinselbstständigkeit spielt bei Betriebs-
prüfungen eine nennenswerte Rolle 
 
Das Phänomen der Scheinselbstständigkeit spielt im 
Rahmen der Prüfungen und Ermittlungen der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung 
weiterhin eine nennenswerte Rolle. Scheinselbst-
ständigkeit beschreibt „die Tätigkeit einer Person, 
die zwar formal selbstständig ist, tatsächlich aber 
vom vermeintlichen Auftraggeber wie ein Arbeit-
nehmer beschäftigt wird“. Sie unterfällt als Delikt-
form dem Strafgesetzbuch (Vorenthalten und 
Veruntreuen von Arbeitsentgelt).  
 
Scheinselbstständigkeit ist vornehmlich in den 
Branchen Baugewerbe (einschließlich Baunebenge-
werbe), Spedition, Transport und Logistik sowie 
Garten- und Landschaftsbau anzutreffen. Darüber 
hinaus kommt Scheinselbstständigkeit tendenziell 
auch in verschiedenen Bereichen des Handwerks, 
bei Callcenter sowie in der Branche Sicherheits-
dienstleistungen vor. Auch in anderen, nicht explizit 
genannten Branchen könnten sich – je nach Fallge-
staltung – im Rahmen von Prüfungen und Ermitt-
lungen Anhaltspunkte für eine Scheinselbstständig-
keit ergeben. 
 
Sofern bei den Beteiligten Zweifel bestehen, ob 
eine selbstständige Tätigkeit oder eine abhängige 
Beschäftigung vorliegt, können sowohl der Auf-
traggeber als auch der Auftragnehmer den An-
trag auf Klärung des sozialversicherungsrechtli-
chen Status stellen. Die Clearingstelle der Deut-
schen Rentenversicherung Bund bestimmt dann den 
Status des Erwerbstätigen nach einer Gesamtwürdi-
gung aller Umstände des Einzelfalls.  
 
Die zuständigen Krankenkassen haben seit 2005 
zwingend eine Statusfeststellung herbeizuführen, 
wenn sich aus der Anmeldung eines Beschäftigten 
ergibt, dass dieser Angehöriger des Arbeitgebers 
oder geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH 
ist. 
 
 



Rechtzeitige Dokumentation unternehmeri-
scher Nutzung bei gemischt genutzten Ge-
bäuden erforderlich 
	
Die Vorsteuer aus den Baukosten für ein ge-
mischt genutztes Gebäude kann nur dann abge-
zogen werden, wenn der Bauherr zeitnah ent-
schieden und dokumentiert hat, in welchem Um-
fang das Gebäude unternehmerisch genutzt wer-
den soll.  
 
Maßgeblich ist die gesetzliche Abgabefrist für die 
Umsatzsteuer-Erklärung (31.5. des Folgejahres). Ei-
ne danach getroffene oder dokumentierte Entschei-
dung kann nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 7.7.2011 nicht mehr berücksichtigt wer-
den.  
 
Im entschiedenen Fall errichtete ein unternehme-
risch tätiger Steuerpflichtiger von Sommer 2007 bis 
Januar 2008 ein Einfamilienhaus, das er auch teil-
weise für sein Unternehmen nutzte. In seinen Um-
satzsteuer-Voranmeldungen für das dritte und vierte 
Quartal 2007 und das erste Quartal 2008 machte er 
keine Vorsteuern aus den Baukosten geltend. Erst 
am 5.6.2008 reichte er bei dem Finanzamt berichtig-
te Umsatzsteuer-Voranmeldungen ein. 
 
Der BFH bestätigte zunächst die Grundsätze, wo-
nach die beim Leistungsbezug zu treffende Zuord-
nungsentscheidung spätestens im Rahmen der Jah-
ressteuererklärung zu dokumentieren ist. Das gilt 
auch für den – in der Praxis bedeutsamen – Vorgang 
einer sich u. U. über mehrere Jahre erstreckenden 
Gebäudeherstellung. Im entschiedenen Fall wurde 
die Zuordnung des Gebäudes zum Unternehmens-
vermögen aber erst nach Ablauf der Dokumentati-
onsfrist vorgenommen. 
 
 
Strenge Anforderung an die Nachweispflicht 
von Aufwendungen bei Bewirtungen in einer 
Gaststätte 
	
Bei Betriebsprüfungen befinden sich Bewirtungs-
rechnungen stets im Visier der Finanzverwaltung. 
Damit Aufwendungen von Kundenbewirtungen 
beim Betriebsausgabenabzug und bei der Umsatz-
steuer berücksichtigt werden, müssen bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllt sein. Seit dem 1.1.2004 kön-
nen Steuerpflichtige nur 70 % der Bewirtungskosten 
als Betriebsausgaben ansetzen. Die Vorsteuer kann 
jedoch zu 100 % geltend gemacht werden. 
 
Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen 
Veranlassung der Aufwendungen hat der Steu-
erpflichtige schriftlich die folgenden Angaben zu 
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der 
Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Hat 
die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, 
so genügen Angaben zu dem Anlass und den 

Teilnehmern der Bewirtung; die Rechnung über 
die Bewirtung ist beizufügen. 
 
Ausdrücklich betont der Bundesfinanzhof in seinem 
Urteil vom 18.4.2012 noch einmal, dass die über 
Bewirtungen in einer Gaststätte ausgestellten Rech-
nungen den Namen des bewirtenden Steuerpflichti-
gen enthalten muss, sofern es sich nicht um eine 
Kleinbetragsrechnung handelt. Außerdem verlangt 
das Gesetz zwingend die Beifügung der Rechnung 
über die Bewirtung. Das Beifügen der Rechnung 
ist daher materiell-rechtliche Voraussetzung für 
den Betriebsausgabenabzug! 
 
 
Aufwendungen für Luxussportwagen nur in 
begrenztem Umfang als Betriebsausgaben 
abzugsfähig 
 
Wenn es um die Frage geht, in welcher Höhe Pkw-
Aufwendungen unangemessen und daher nicht als 
Betriebsausgaben abziehbar sind, kommt es nicht al-
lein auf die absolute Höhe der entstandenen Kosten 
an. Bei der Prüfung der Angemessenheit ist darauf 
abzustellen, ob ein ordentlicher und gewissenhafter 
Unternehmer angesichts der erwarteten Vorteile und 
Kosten die Aufwendungen ebenfalls auf sich ge-
nommen hätte.  
 
Die Unangemessenheit von Aufwendungen für ei-
nen Pkw ergibt sich nicht bereits aus dem Umstand, 
dass es sich um einen besonders teuren repräsentati-
ven Wagen handelt. Vielmehr kann die Höhe der 
Aufwendungen nur im Rahmen der im Einzelfall 
zu würdigenden Tatsachen wie Größe des Unter-
nehmens, Bedeutung des Repräsentationsauf-
wands für den Geschäftserfolg und Umfang und 
Häufigkeit der privaten Pkw-Nutzung usw. eine 
Rolle spielen. Schließlich ist auch von Bedeutung, 
in welchem Maße die Anschaffung eines Pkw die 
private Lebenssphäre des Steuerpflichtigen be-
rührt.  
 
Ein Fahrzeug, das für den Unternehmer durchge-
hend horrend hohe Kosten verursacht, ist weder ge-
eignet noch dazu bestimmt, den Betrieb zu fördern. 
Zwar ist der Unternehmer grundsätzlich frei in sei-
ner Entscheidung, welche und wie viele Fahrzeuge 
er für betriebliche Zwecke anschafft. Allerdings ob-
liegt es ihm auch, darzulegen und glaubhaft zu ma-
chen, dass es betriebliche und eben keine privaten 
Gründe waren, das Fahrzeug zu erwerben. 
 
Als Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind ledig-
lich die Kosten in angemessener Höhe. Zur Ermitt-
lung noch angemessener Betriebskosten eines Pkw 
hat das Finanzgericht Nürnberg im entschiedenen 
Fall die Kosten für aufwendigere Modelle gängiger 
Marken der Oberklasse (BMW und Mercedes-Benz) 
zum Vergleich herangezogen. 



 
 
Abzug von nachträglichen Schuldzinsen bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung möglich 
 
Schuldzinsen für ein Darlehen, das ursprünglich zur 
Finanzierung von Anschaffungskosten einer zur 
Vermietung bestimmten Immobilie aufgenommen 
wurde, können nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) vom 20.6.2012 grundsätzlich 
auch dann noch als nachträgliche Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung abgezogen werden, wenn das Gebäude veräu-
ßert wird, der Veräußerungserlös aber nicht aus-
reicht, um die Darlehensverbindlichkeit zu tilgen. 
 
Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpflichtiger 
1994 ein Wohngebäude, vermietete dieses und er-
zielte hieraus Einkünfte. Im Jahr 2001 veräußerte er 
das Gebäude mit Verlust. Mit dem Veräußerungser-
lös konnten die bei der Anschaffung des Gebäudes 
aufgenommenen Darlehen nicht vollständig abgelöst 
werden. Dadurch mussten auch im Streitjahr 2004 
noch Schuldzinsen auf die ursprünglich aufgenom-
menen Verbindlichkeiten aufgewendet werden. Das 
Finanzamt erkannte die für 2004 geltend gemachten 
„nachträglichen Schuldzinsen“ nicht als Werbungs-
kosten an.  
 
Der BFH gab jedoch dem Steuerpflichtigen Recht; 
die geltend gemachten Schuldzinsen seien zu Un-
recht nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung berücksichtigt wor-
den.  
 
Anmerkung: Der BFH hielt damit an seiner bishe-
rigen – restriktiveren – Rechtsprechung zur be-
schränkten Abziehbarkeit nachträglicher Schuldzin-
sen bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung nicht länger fest. Inwieweit die Finanz-
verwaltung das Urteil anwenden wird, steht zzt. 
nicht fest. 
 
 
Arbeitgeber darf Smartphones und Software 
steuerfrei zur Nutzung überlassen 
 
Die private Nutzung von Computersoftware des Ar-
beitgebers wird für die Arbeitnehmer steuerfrei ge-
stellt. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern Smartphones oder Tablets überlässt.  
 
Der Bundestag beschloss am 29.2.2012 eine ent-
sprechende Gesetzesänderung – rückwirkend zum 
1.1.2000. Die Begründung für die Steuerfreiheit 
liegt bei der notwendigen Steuervereinfachung. Da-
neben gehe es auch darum, die Schaffung von 
Heimarbeitsplätzen zu erleichtern.  
 

Anmerkung: Hier ergeben sich Gestaltungsmög-
lichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Bei 
Übereignung gibt es die Möglichkeit der Pauschal-
besteuerung. 
 
 
Grenze bei der Berechnung der Umsatz-
steuer nach vereinnahmten Entgelten dau-
erhaft auf 500.000 € angehoben 
 
Die Umsatzsteuer entsteht grundsätzlich mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung 
ausgeführt wurde („Soll-Versteuerung“). Auf die 
Bezahlung der Leistung durch den Kunden kommt 
es dabei nicht an.  
 
Unternehmern, deren Gesamtumsatz im vorange-
gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 500.000 € be-
tragen hat, haben die Möglichkeit, die Umsatzsteuer 
nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen („Ist-
Versteuerung“). Dabei entsteht die Steuer mit Ab-
lauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Ent-
gelt für die Leistung durch den Unternehmer verein-
nahmt worden ist, d. h. die Abführung der Steuer an 
das Finanzamt muss erst erfolgen, wenn und soweit 
der Kunde gezahlt hat. 
 
Die Umsatzgrenze wurde zum 1.7.2009 bundesein-
heitlich auf den bis dahin nur für die neuen Bundes-
länder geltenden Betrag von 500.000 € angehoben. 
Die Maßnahme war bis zum 31.12.2011 befristet. 
Bei einem Auslaufen der Befristung wäre die maß-
gebliche Umsatzgrenze bundesweit auf 250.000 € 
gesunken. Dadurch wäre den Unternehmen wichtige 
Liquidität entzogen worden. Mit dem Dritten Gesetz 
zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes wurde die 
Umsatzgrenze von 500.000 € auf Antrag dauerhaft 
fortgeführt.  
 
 
Umsatzsteuer bei Verkäufen über 
„Onlineshop“  
 
Mit Urteil vom 26.4.2012 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass beim Verkauf einer Viel-
zahl von Gebrauchsgegenständen über mehrere Jah-
re über die Internetplattform „Ebay“ eine nachhalti-
ge, unternehmerische und damit umsatzsteuerpflich-
tige Tätigkeit vorliegen kann.  
 
Im entschiedenen Fall veräußerte eine aus einem 
Ehepaar bestehende Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) über „Ebay“ Gegenstände unter-
schiedlicher Produktgruppen (u. a. Briefmarken, 
Puppen, Modelleisenbahnen, Kunstgewerbe, 
Schreibgeräte, Porzellan, Software, Fotoartikel, 
Teppiche) sowie Gegenstände, die sich keiner ge-
sonderten Produktgruppe zuordnen ließen. Hieraus 
erzielte sie im Jahr 2001 aus 16 Verkäufen ca. 2.200 
DM, im Jahr 2002 aus 356 Verkäufen ca. 25.000 €, 
im Jahr 2003 aus 328 Verkäufen ca. 28.000 €, im 



Jahr 2004 aus 226 Verkäufen ca. 21.000 € und bis 
zur Einstellung der Tätigkeit im Sommer 2005 aus 
287 Verkäufen ca. 35.000 €. Das Finanzamt behan-
delte die Verkäufe in den Jahren 2003 bis 2005 als 
nachhaltige und somit unternehmerische Tätigkeit.  
  
Die grundsätzliche Frage, ob es sich bei derartigen 
Verkäufen über „Ebay“ um eine unternehmerische 
Tätigkeit handeln kann, bejahte der BFH. Er hat da-
bei seine Rechtsprechung fortgeführt, wonach die 
Nachhaltigkeit einer Tätigkeit nach dem Gesamtbild 
der Verhältnisse zu beurteilen ist. Inwieweit bei ei-
nigen Veräußerungen die Anwendung des ermäßig-
ten Steuersatzes in Betracht kommt, muss die Vo-
rinstanz noch klären.  
 
 
Innergemeinschaftliche Lieferungen: Quali-
fizierte Abfrage der USt-
Identifikationsnummer nicht vergessen! 
 
Wer die Umsatzsteuerbefreiung für eine innerge-
meinschaftliche Lieferung/Leistung in Anspruch 
nehmen will, muss u. a. nachweisen, dass die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.), die 
vom Abnehmer als Nachweis seiner Unternehmerei-
genschaft vorgelegt wird, im Zeitpunkt der Liefe-
rung Gültigkeit hat. Es reicht nicht aus, wenn die 
USt-IdNr. im Zeitpunkt des Umsatzes vom Abneh-
mer lediglich beantragt wurde. Zuständig für die 
Überprüfung der USt-IdNr. ist das Bundeszentral-
amt für Steuern. Die Behörde bestätigt auf Anfrage 
z. B. über das Internet unter http://evatr.bff-
online.de/eVatR die Gültigkeit einer USt-IdNr.  
 
Es wird daher dringend empfohlen, die qualifizierte 
Abfrage vor jeder Lieferung bzw. Leistung durchzu-
führen und sich jedes Mal eine Bestätigung auszu-
drucken. Die derzeitige EU-Richtlinie kann von den 
Prüfern teilweise sehr streng ausgelegt werden, so-
dass die Gefahr der Nichtanerkennung der Umsatz-
steuerbefreiung besteht. Während man bei einer ein-
fachen Abfrage lediglich die Mitteilung erhält, ob 
eine USt-IdNr. gültig oder ungültig ist, wird bei der 
qualifizierten Abfrage auch der Name und die An-
schrift der Person bestätigt.  
 
Da ein in betrügerischer Absicht handelnder Leis-
tungsempfänger i. d. R. nicht eine frei erfundene 
USt-IdNr., sondern eine bereits bestehende Nummer 
eines anderen Unternehmens angibt, kann der Leis-
tungserbringer nur mit einer qualifizierten Bestä-
tigungsabfrage nachweisen, dass er die erforder-
liche Sorgfalt erbracht hat, die von einem or-
dentlichen Kaufmann erwartet wird.  
 
Anmerkung: Eine nur bei Beginn der Geschäftsbe-
ziehung erfolgte Abfrage dürfte wohl in keinem Fall 
genügen. Daher sollte diese zumindestens in regel-
mäßigen Abständen wiederholt werden, wenn man 
nicht bereit ist, bei jeder Lieferung oder Leistung ei-

ne qualifizierte Abfrage mit Bestätigungsvermerk 
vorzunehmen. 
	
 
Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsver-
pachtung und -unterbrechung 
 
Die Regelung durch das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 normiert die gesetzlichen Voraussetzungen für 
Fälle einer allmählichen (schleichenden) Betriebs-
aufgabe bei verpachteten und ruhenden Gewerbebe-
trieben eindeutiger. Insbesondere in den Fällen der 
Betriebsverpachtung kam es zu aufwendigen Ver-
waltungsverfahren, wenn der Steuerpflichtige keine 
eindeutige Aufgabeerklärung abgab. Dies wird 
durch die jetzige Regelung entbehrlich. 
 
In das Einkommensteuergesetz wurde dafür eine ge-
setzliche Fiktion eingeführt, nach der bei einer Be-
triebsunterbrechung oder Betriebsverpachtung im 
Ganzen der Betrieb bis zu einer ausdrücklichen Be-
triebsaufgabeerklärung durch den Steuerpflichtigen 
als fortgeführt gilt.  
 
Die Regelung stellt die Besteuerung stiller Reserven 
bei ruhenden oder verpachteten Betrieben und Mit-
unternehmeranteilen sicher, auch wenn zwischen-
zeitlich eine Betriebsaufgabe erfolgt ist, diese jedoch 
nicht gegenüber dem Finanzamt erklärt wurde. Ohne 
diese Regelung würden die aufgedeckten stillen Re-
serven bei zu spät erkannter oder erklärter Betriebs-
aufgabe unter Umständen bei eingetretener Festset-
zungsverjährung nicht mehr besteuert werden kön-
nen.  
 
Die Betriebsaufgabeerklärung wird nur dann auf 
den vom Steuerpflichtigen gewählten Zeitpunkt 
anerkannt, wenn die Aufgabeerklärung spätes-
tens drei Monate danach dem Finanzamt vor-
liegt. Damit wird sichergestellt, dass der Steuer-
pflichtige die Betriebsaufgabe nicht auf einen 
Zeitpunkt erklären kann, für den bereits die 
Festsetzungsverjährung eingetreten ist.  
 
	
Wegfall des Betriebsausgabenabzugs der 
Gewerbesteuer infrage gestellt  
 
Seit dem Veranlagungszeitraum 2008 besteht für die 
Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Neben-
leistungen ein Betriebsausgabenabzugsverbot. Da-
vor konnte die Gewerbesteuer als Betriebsausgabe 
abgezogen werden. 
 
In seiner Entscheidung vom 29.2.2012 kam das Fi-
nanzgericht Hamburg zu dem Entschluss, dass die 
Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer bei der Ge-
winnermittlung wohl noch verfassungsgemäß ist. 
Die zugelassene Revision ist nunmehr vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) unter dem Az. I R 21/12 
anhängig.  



 
Anmerkung: Inwieweit die Revision vor dem BFH 
Erfolg haben wird, kann nicht eingeschätzt werden. 
Betroffene Steuerpflichtige können gegen die Steu-

erbescheide Einspruch einlegen und ein Ruhen des 
Verfahrens beantragen. 
 

 


